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Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen  
 
 
Artikel 2 

(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sind Personen, die ihren Wohnsitz im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor 
den Gerichten dieses Mitgliedstaats zu verklagen.  

(2) Auf Personen, die nicht dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, angehören, 
sind die für Inländer maßgebenden Zuständigkeitsvorschriften anzuwenden.  
 
 
Artikel 4 

(1) Hat der Beklagte keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats, so bestimmt 
sich vorbehaltlich der Artikel  22 und 23 die Zuständigkeit der Gerichte eines jeden 
Mitgliedstaats nach dessen eigenen Gesetzen.  

(2) Gegenüber einem Beklagten, der keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
hat, kann sich jede Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, in 
diesem Staat auf die dort geltenden Zuständigkeitsvorschriften, insbesondere auf die in 
Anhang I aufgeführten Vorschriften, wie ein Inländer berufen, ohne dass es auf ihre 
Staatsangehörigkeit ankommt.  
 

Artikel 5 

Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann in einem 
anderen Mitgliedstaat verklagt werden:  

1. a)  wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens 
bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung erfüllt worden ist oder zu 
erfüllen wäre; 

 
b)  im Sinne dieser Vorschrift - und sofern nichts anderes vereinbart worden ist - ist der  
     Erfüllungsort der Verpflichtung  

-  für den Verkauf beweglicher Sachen der Ort in einem Mitgliedstaat, an dem sie nach 
dem Vertrag geliefert worden sind oder hätten geliefert werden müssen; 

-  für die Erbringung von Dienstleistungen der Ort in einem Mitgliedstaat, an dem sie 
nach dem Vertrag erbracht worden sind oder hätten erbracht werden müssen; 

 
 c)  ist Buchstabe b) nicht anwendbar, so gilt Buchstabe a); 

 
2.   wenn es sich um eine Unterhaltssache handelt, vor dem Gericht des Ortes, an dem der 

Unterhaltsberechtigte seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder im 
Falle einer Unterhaltssache, über die im Zusammenhang mit einem Verfahren in Bezug 
auf den Personenstand zu entscheiden ist, vor dem nach seinem Recht für dieses 
Verfahren zuständigen Gericht, es sei denn, diese Zuständigkeit beruht lediglich auf der 
Staatsangehörigkeit einer der Parteien; 

 
3.   wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung 

gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des 
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Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis 
eingetreten ist oder einzutreten droht; 

 
4.   wenn es sich um eine Klage auf Schadensersatz oder auf Wiederherstellung des 

früheren Zustands handelt, die auf eine mit Strafe bedrohte Handlung gestützt wird, vor 
dem Strafgericht, bei dem die öffentliche Klage erhoben ist, soweit dieses Gericht nach 
seinem Recht über zivilrechtliche Ansprüche erkennen kann; 

 
5.   wenn es sich um Streitigkeiten aus dem Betrieb einer Zweigniederlassung, einer Agentur 

oder einer sonstigen Niederlassung handelt, vor dem Gericht des Ortes, an dem sich 
diese befindet; 

 
6.   wenn sie in ihrer Eigenschaft als Begründer, trustee oder Begünstigter eines trust in 

Anspruch genommen wird, der aufgrund eines Gesetzes oder durch schriftlich 
vorgenommenes oder schriftlich bestätigtes Rechtsgeschäft errichtet worden ist, vor den 
Gerichten des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der trust seinen Sitz hat; 

 
7.   wenn es sich um eine Streitigkeit wegen der Zahlung von Berge- und Hilfslohn handelt, 

der für Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten gefordert wird, die zugunsten einer Ladung 
oder einer Frachtforderung erbracht worden sind, vor dem Gericht, in dessen 
Zuständigkeitsbereich diese Ladung oder die entsprechende Frachtforderung 

 
a) mit Arrest belegt worden ist, um die Zahlung zu gewährleisten, oder 
 
b) mit Arrest hätte belegt werden können, jedoch dafür eine Bürgschaft oder eine andere 

          Sicherheit geleistet worden ist; 
 

diese Vorschrift ist nur anzuwenden, wenn behauptet wird, dass der Beklagte Rechte an 
der Ladung oder an der Frachtforderung hat oder zur Zeit der Bergungs- oder 
Hilfeleistungsarbeiten hatte. 
 
 

Artikel 6 

Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann auch 
verklagt werden:  

1. wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, vor dem Gericht des Ortes, an 
dem einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so enge 
Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten 
erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende 
Entscheidungen ergehen könnten; 

2. wenn es sich um eine Klage auf Gewährleistung oder um eine Interventionsklage 
handelt, vor dem Gericht des Hauptprozesses, es sei denn, dass die Klage nur erhoben 
worden ist, um diese Person dem für sie zuständigen Gericht zu entziehen; 

3. wenn es sich um eine Widerklage handelt, die auf denselben Vertrag oder Sachverhalt 
wie die Klage selbst gestützt wird, vor dem Gericht, bei dem die Klage selbst anhängig 
ist; 

4. wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des Verfahrens 
bilden und die Klage mit einer Klage wegen dinglicher Rechte an unbeweglichen Sachen 
gegen denselben Beklagten verbunden werden kann, vor dem Gericht des 
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die unbewegliche Sache belegen ist. 
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Artikel 7 

Ist ein Gericht eines Mitgliedstaats nach dieser Verordnung zur Entscheidung in Verfahren 
wegen einer Haftpflicht aufgrund der Verwendung oder des Betriebs eines Schiffes 
zuständig, so entscheidet dieses oder ein anderes an seiner Stelle durch das Recht dieses 
Mitgliedstaats bestimmtes Gericht auch über Klagen auf Beschränkung dieser Haftung.  

 
Artikel 13 

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinbarung nur abgewichen 
werden:  

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird, 
 
2. wenn sie dem Versicherungsnehmer, Versicherten oder Begünstigten die Befugnis 

einräumt, andere als die in diesem Abschnitt angeführten Gerichte anzurufen, 
 
3. wenn sie zwischen einem Versicherungsnehmer und einem Versicherer, die zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
demselben Mitgliedstaat haben, getroffen ist, um die Zuständigkeit der Gerichte dieses 
Staates auch für den Fall zu begründen, dass das schädigende Ereignis im Ausland 
eintritt, es sei denn, dass eine solche Vereinbarung nach dem Recht dieses Staates nicht 
zulässig ist, 

 
4. wenn sie von einem Versicherungsnehmer geschlossen ist, der seinen Wohnsitz nicht in 

einem Mitgliedstaat hat, ausgenommen soweit sie eine Versicherung, zu deren 
Abschluss eine gesetzliche Verpflichtung besteht, oder die Versicherung von 
unbeweglichen Sachen in einem Mitgliedstaat betrifft, oder 

 
5. wenn sie einen Versicherungsvertrag betrifft, soweit dieser eines oder mehrere der in 

Artikel 14 aufgeführten Risiken deckt. 

Die in Artikel 13 Nummer 5 erwähnten Risiken sind die folgenden:  

1.   sämtliche Schäden 
a) an Seeschiffen, Anlagen vor der Küste und auf hoher See oder Luftfahrzeugen aus   

          Gefahren, die mit ihrer Verwendung zu gewerblichen Zwecken verbunden sind, 
 

b) an Transportgütern, ausgenommen Reisegepäck der Passagiere, wenn diese Güter   
          ausschließlich oder zum Teil mit diesen Schiffen oder Luftfahrzeugen befördert    
          werden; 
 
2.   Haftpflicht aller Art, mit Ausnahme der Haftung für Personenschäden an Passagieren 

oder   
      Schäden an deren Reisegepäck, 

 
a) aus der Verwendung oder dem Betrieb von Seeschiffen, Anlagen oder Luftfahrzeugen 
    gemäß Nummer 1 Buchstabe a), es sei denn, dass - was die letztgenannten betrifft –  
    nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das Luftfahrzeug eingetragen  
    ist, Gerichtsstandsvereinbarungen für die Versicherung solcher Risiken untersagt sind, 
 
b) für Schäden, die durch Transportgüter während einer Beförderung im Sinne von   
    Nummer  

 1 Buchstabe b) verursacht werden; 
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3.   finanzielle Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Betrieb von    
Seeschiffen, Anlagen oder Luftfahrzeugen gemäß Nummer 1 Buchstabe a), 
insbesondere Fracht- oder Charterverlust; 

4.   irgendein zusätzliches Risiko, das mit einem der unter den Nummern 1 bis 3 genannten 
Risiken in Zusammenhang steht; 

5.   unbeschadet der Nummern 1 bis 4 alle "Großrisiken" entsprechend der 
Begriffsbestimmung in der Richtlinie 73/239/EWG des Rates, geändert durch die 
Richtlinie 88/357/EWG und die Richtlinie 90/618/EWG, in der jeweils geltenden Fassung. 

 
Artikel 15 

(1) Bilden ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag, den eine Person, der Verbraucher, 
zu einem Zweck geschlossen hat, der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
dieser Person zugerechnet werden kann, den Gegenstand des Verfahrens, so bestimmt sich 
die Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5 nach diesem 
Abschnitt,  

a) wenn es sich um den Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung handelt, 

b) wenn es sich um ein in Raten zurückzuzahlendes Darlehen oder ein anderes  
    Kreditgeschäft handelt, das zur Finanzierung eines Kaufs derartiger Sachen bestimmt ist,  
    oder 

c) in allen anderen Fällen, wenn der andere Vertragspartner in dem Mitgliedstaat, in dessen    
    Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, eine berufliche oder gewerbliche 
    Tätigkeit ausübt oder eine solche auf irgend einem Wege auf diesen Mitgliedstaat oder auf  
    mehrere Staaten, einschließlich dieses Mitgliedstaats, ausrichtet und der Vertrag in den  
    Bereich dieser Tätigkeit fällt. 

(2) Hat der Vertragspartner des Verbrauchers im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats keinen 
Wohnsitz, besitzt er aber in einem Mitgliedstaat eine Zweigniederlassung, Agentur oder 
sonstige Niederlassung, so wird er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behandelt, wie 
wenn er seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Staates hätte.  

(3) Dieser Abschnitt ist nicht auf Beförderungsverträge mit Ausnahme von Reiseverträgen, 
die für einen Pauschalpreis kombinierte Beförderungs- und Unterbringungsleistungen 
vorsehen, anzuwenden.  
  

Artikel 16 

(1) Die Klage eines Verbrauchers gegen den anderen Vertragspartner kann entweder vor 
den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet dieser 
Vertragspartner seinen Wohnsitz hat, oder vor dem Gericht des Ortes, an dem der 
Verbraucher seinen Wohnsitz hat.  

(2) Die Klage des anderen Vertragspartners gegen den Verbraucher kann nur vor den 
Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher 
seinen Wohnsitz hat.  
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(3) Die Vorschriften dieses Artikels lassen das Recht unberührt, eine Widerklage vor dem 
Gericht zu erheben, bei dem die Klage selbst gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts 
anhängig ist. 
 
 
Artikel 17 

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinbarung nur abgewichen 
werden:  

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird, 
 
2. wenn sie dem Verbraucher die Befugnis einräumt, andere als die in diesem Abschnitt 

angeführten Gerichte anzurufen, oder 
 
3. wenn sie zwischen einem Verbraucher und seinem Vertragspartner, die zum Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in demselben 
Mitgliedstaat haben, getroffen ist und die Zuständigkeit der Gerichte dieses Mitgliedstaats 
begründet, es sei denn, dass eine solche Vereinbarung nach dem Recht dieses 
Mitgliedstaats nicht zulässig ist. 

 
 
Artikel 18 

(1) Bilden ein individueller Arbeitsvertrag oder Ansprüche aus einem individuellen 
Arbeitsvertrag den Gegenstand des Verfahrens, so bestimmt sich die Zuständigkeit 
unbeschadet des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Abschnitt.  

(2) Hat der Arbeitgeber, mit dem der Arbeitnehmer einen individuellen Arbeitsvertrag 
geschlossen hat, im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats keinen Wohnsitz, besitzt er aber in 
einem Mitgliedstaat eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonstige Niederlassung, so wird 
er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behandelt, wie wenn er seinen Wohnsitz im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats hätte. 
 
 
Artikel 21 

Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinbarung nur abgewichen 
werden,  

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird oder 
 
2. wenn sie dem Arbeitnehmer die Befugnis einräumt, andere als die in diesem 

Abschnitt angeführten Gerichte anzurufen. 
 

 
Artikel 22 

Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz sind ausschließlich zuständig:  

1. für Klagen, welche dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen sowie die Miete oder 
Pacht von unbeweglichen Sachen zum Gegenstand haben, die Gerichte des 
Mitgliedstaats, in dem die unbewegliche Sache belegen ist. 
 
Jedoch sind für Klagen betreffend die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen zum 
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vorübergehenden privaten Gebrauch für höchstens sechs aufeinander folgende Monate 
auch die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz 
hat, sofern es sich bei dem Mieter oder Pächter um eine natürliche Person handelt und 
der Eigentümer sowie der Mieter oder Pächter ihren Wohnsitz in demselben Mitgliedstaat 
haben; 

2. für Klagen, welche die Gültigkeit, die Nichtigkeit oder die Auflösung einer Gesellschaft 
oder juristischen Person oder die Gültigkeit der Beschlüsse ihrer Organe zum 
Gegenstand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die 
Gesellschaft oder juristische Person ihren Sitz hat. Bei der Entscheidung darüber, wo der 
Sitz sich befindet, wendet das Gericht die Vorschriften seines Internationalen Privatrechts 
an; 

3. für Klagen, welche die Gültigkeit von Eintragungen in öffentliche Register zum 
Gegenstand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Register 
geführt werden; 

4. für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Marken, Mustern und 
Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinterlegung oder Registrierung bedürfen, 
zum Gegenstand haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die 
Hinterlegung oder Registrierung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund 
eines Gemeinschaftsrechtsakts oder eines zwischenstaatlichen Übereinkommens als 
vorgenommen gilt. 
 
Unbeschadet der Zuständigkeit des Europäischen Patentamts nach dem am 5. Oktober 
1973 in München unterzeichneten Übereinkommen über die Erteilung europäischer 
Patente sind die Gerichte eines jeden Mitgliedstaats ohne Rücksicht auf den Wohnsitz 
der Parteien für alle Verfahren ausschließlich zuständig, welche die Erteilung oder die 
Gültigkeit eines europäischen Patents zum Gegenstand haben, das für diesen Staat 
erteilt wurde; 

5. für Verfahren, welche die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen zum Gegenstand 
haben, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Zwangsvollstreckung 
durchgeführt werden soll oder durchgeführt worden ist. 

 
 
Artikel 23 

(1) Haben die Parteien, von denen mindestens eine ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats hat, vereinbart, dass ein Gericht oder die Gerichte eines Mitgliedstaats über 
eine bereits entstandene Rechtsstreitigkeit oder über eine künftige aus einem bestimmten 
Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit entscheiden sollen, so sind dieses Gericht 
oder die Gerichte dieses Mitgliedstaats zuständig. Dieses Gericht oder die Gerichte dieses 
Mitgliedstaats sind ausschließlich zuständig, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart 
haben. Eine solche Gerichtsstandsvereinbarung muss geschlossen werden 

a) schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung, 
 
b) in einer Form, welche den Gepflogenheiten entspricht, die zwischen den Parteien   
    entstanden sind, oder 
 
c) im internationalen Handel in einer Form, die einem Handelsbrauch entspricht, den die    
    Parteien kannten oder kennen mussten und den Parteien von Verträgen dieser Art in dem   
    betreffenden Geschäftszweig allgemein kennen und regelmäßig beachten. 

(2) Elektronische Übermittlungen, die eine dauerhafte Aufzeichnung der Vereinbarung 
ermöglichen, sind der Schriftform gleichgestellt.  
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(3) Wenn eine solche Vereinbarung von Parteien geschlossen wurde, die beide ihren 
Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, so können die Gerichte der 
anderen Mitgliedstaaten nicht entscheiden, es sei denn, das vereinbarte Gericht oder die 
vereinbarten Gerichte haben sich rechtskräftig für unzuständig erklärt.  

(4) Ist in schriftlich niedergelegten trust-Bedingungen bestimmt, dass über Klagen gegen 
einen Begründer, trustee oder Begünstigten eines trust ein Gericht oder die Gerichte eines 
Mitgliedstaats entscheiden sollen, so ist dieses Gericht oder sind diese Gerichte 
ausschließlich zuständig, wenn es sich um Beziehungen zwischen diesen Personen oder 
ihre Rechte oder Pflichten im Rahmen des trust handelt.  

(5) Gerichtsstandsvereinbarungen und entsprechende Bestimmungen in trust-Bedingungen 
haben keine rechtliche Wirkung, wenn sie den Vorschriften der Artikel 13, 17 und 21 
zuwiderlaufen oder wenn die Gerichte, deren Zuständigkeit abbedungen wird, aufgrund des 
Artikels 22 ausschließlich zuständig sind.  
 
 
Artikel 26 

(1) Lässt sich der Beklagte, der seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat 
und der vor den Gerichten eines anderen Mitgliedstaats verklagt wird, auf das Verfahren 
nicht ein, so hat sich das Gericht von Amts wegen für unzuständig zu erklären, wenn seine 
Zuständigkeit nicht nach dieser Verordnung begründet ist.  

(2) Das Gericht hat das Verfahren so lange auszusetzen, bis festgestellt ist, dass es dem 
Beklagten möglich war, das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges 
Schriftstück so rechtzeitig zu empfangen, dass er sich verteidigen konnte oder dass alle 
hierzu erforderlichen Maßnahmen getroffen worden sind.  

(3) An die Stelle von Absatz 2 tritt Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates 
vom 29. Mai 2000 über die Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in 
Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten, wenn das verfahrenseinleitende 
Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nach der genannten Verordnung von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen zu übermitteln war.  

(4) Sind die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 nicht anwendbar, so gilt 
Artikel 15 des Haager Übereinkommens vom 15. November 1965 über die Zustellung 
gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen, 
wenn das verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nach dem 
genannten Übereinkommen zu übermitteln war.  
  

Artikel 34 

Eine Entscheidung wird nicht anerkannt, wenn  

1. die Anerkennung der öffentlichen Ordnung (ordre public) des Mitgliedstaats, in dem sie 
geltend gemacht wird, offensichtlich widersprechen würde; 

 
2. dem Beklagten, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, das 

verfahrenseinleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück nicht so rechtzeitig 
und in einer Weise zugestellt worden ist, dass er sich verteidigen konnte, es sei denn, 
der Beklagte hat gegen die Entscheidung keinen Rechtsbehelf eingelegt, obwohl er die 
Möglichkeit dazu hatte; 
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3. sie mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen denselben Parteien in dem 
Mitgliedstaat, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird, ergangen ist; 

 
4. sie mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist, die in einem anderen Mitgliedstaat 

oder in einem Drittstaat zwischen denselben Parteien in einem Rechtsstreit wegen 
desselben Anspruchs ergangen ist, sofern die frühere Entscheidung die notwendigen 
Voraussetzungen für ihre Anerkennung in dem Mitgliedstaat erfüllt, in dem die 
Anerkennung geltend gemacht wird. 

 
 
Artikel 35 

(1) Eine Entscheidung wird ferner nicht anerkannt, wenn die Vorschriften der Abschnitte 3, 4 
und 6 des Kapitels II verletzt worden sind oder wenn ein Fall des Artikels 72 vorliegt.  

(2) Das Gericht oder die sonst befugte Stelle des Mitgliedstaats, in dem die Anerkennung 
geltend gemacht wird, ist bei der Prüfung, ob eine der in Absatz 1 angeführten 
Zuständigkeiten gegeben ist, an die tatsächlichen Feststellungen gebunden, aufgrund deren 
das Gericht des Ursprungsmitgliedstaats seine Zuständigkeit angenommen hat.  

(3) Die Zuständigkeit der Gerichte des Ursprungsmitgliedstaats darf, unbeschadet der 
Bestimmungen des Absatzes 1, nicht nachgeprüft werden. Die Vorschriften über die 
Zuständigkeit gehören nicht zur öffentlichen Ordnung (ordre public) im Sinne des Artikels 34 
Nummer 1.  
 

Artikel 38 

(1) Die in einem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen, die in diesem Staat vollstreckbar 
sind, werden in einem anderen Mitgliedstaat vollstreckt, wenn sie dort auf Antrag eines 
Berechtigten für vollstreckbar erklärt worden sind.  

(2) Im Vereinigten Königreich jedoch wird eine derartige Entscheidung in England und 
Wales, in Schottland oder in Nordirland vollstreckt, wenn sie auf Antrag eines Berechtigten 
zur Vollstreckung in dem betreffenden Teil des Vereinigten Königreichs registriert worden ist.  
  

Artikel 41 
 
Sobald die in Artikel 53 vorgesehenen Förmlichkeiten erfüllt sind, wird die Entscheidung 
unverzüglich für vollstreckbar erklärt, ohne dass eine Prüfung nach den Artikeln 34 und 35 
erfolgt. Der Schuldner erhält in diesem Abschnitt des Verfahrens keine Gelegenheit, eine 
Erklärung abzugeben.  
  
 
Artikel 43 

(1) Gegen die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreckbarerklärung kann jede Partei 
einen Rechtsbehelf einlegen.  

(2) Der Rechtsbehelf wird bei dem in Anhang III aufgeführten Gericht eingelegt.  

(3) Über den Rechtsbehelf wird nach den Vorschriften entschieden, die für Verfahren mit 
beiderseitigem rechtlichen Gehör maßgebend sind.  
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(4) Lässt sich der Schuldner auf das Verfahren vor dem mit dem Rechtsbehelf des 
Antragstellers befassten Gericht nicht ein, so ist Artikel 26 Absätze 2 bis 4 auch dann 
anzuwenden, wenn der Schuldner seinen Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats hat.  

(5) Der Rechtsbehelf gegen die Vollstreckbarerklärung ist innerhalb eines Monats nach ihrer 
Zustellung einzulegen. Hat der Schuldner seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats als dem, in dem die Vollstreckbarerklärung ergangen ist, so beträgt die Frist 
für den Rechtsbehelf zwei Monate und beginnt von dem Tage an zu laufen, an dem die 
Vollstreckbarerklärung ihm entweder in Person oder in seiner Wohnung zugestellt worden 
ist. Eine Verlängerung dieser Frist wegen weiter Entfernung ist ausgeschlossen.  
 
 
Artikel 53 

(1) Die Partei, die die Anerkennung einer Entscheidung geltend macht oder eine 
Vollstreckbarerklärung beantragt, hat eine Ausfertigung der Entscheidung vorzulegen, die die 
für ihre Beweiskraft erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.  

(2) Unbeschadet des Artikels 55 hat die Partei, die eine Vollstreckbarerklärung beantragt, 
ferner die Bescheinigung nach Artikel 54 vorzulegen.  

 
Artikel 54 

 
Das Gericht oder die sonst befugte Stelle des Mitgliedstaats, in dem die Entscheidung 
ergangen ist, stellt auf Antrag die Bescheinigung unter Verwendung des Formblatts in 
Anhang V dieser Verordnung aus.  
  
 
Anhang V 

Bescheinigung nach den Artikeln 54 und 58 der Verordnung betreffend gerichtliche 
Entscheidungen und Prozessvergleiche  

(Deutsch, alemán, allemand, tedesco, ...)  

1 Ursprungsmitgliedstaat 

2 Gericht oder sonst befugte Stelle, das/die die vorliegende Bescheinigung ausgestellt hat 

  2.1 Name 

  2.2 Anschrift 

  2.3 Tel./Fax/E-mail 

3 Gericht, das die Entscheidung erlassen hat/vor dem der Prozessvergleich geschlossen 
wurde (*) 

  3.1 Bezeichnung des Gerichts 

  3.2 Gerichtsort 

4 Entscheidung/Prozessvergleich (*) 

  4.1 Datum 

  4.2 Aktenzeichen 

  4.3 Die Parteien der Entscheidung/des Prozessvergleichs (*) 
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    4.3.1 Name(n) des (der) Kläger(s) 

    4.3.2 Name(n) des (der) Beklagten 

    4.3.3 gegebenenfalls Name(n) (der) anderen(r) Partei(en) 

  
4.4 Datum der Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks, wenn die 

Entscheidung in einem Verfahren erging, auf das sich der Beklagte nicht eingelassen 
hat 

  4.5 Wortlaut des Urteilsspruchs/des Prozessvergleichs (*) in der Anlage zu dieser 
Bescheinigung 

5 Namen der Parteien, denen Prozesskostenhilfe gewährt wurde 

Die Entscheidung/der Prozessvergleich (*) ist im Ursprungsmitgliedstaat vollstreckbar (Artikel 
38 und 58 der Verordnung) gegen:  

Name:  

Geschehen zu ……………………………… am ………………………  

Unterschrift und/oder Dienstsiegel ……………………………  

   

 
(*) Nichtzutreffendes streichen.  

 

 

 
Artikel 55 

(1) Wird die Bescheinigung nach Artikel 54 nicht vorgelegt, so kann das Gericht oder die 
sonst befugte Stelle eine Frist bestimmen, innerhalb deren die Bescheinigung vorzulegen ist, 
oder sich mit einer gleichwertigen Urkunde begnügen oder von der Vorlage der 
Bescheinigung befreien, wenn es oder sie eine weitere Klärung nicht für erforderlich hält.  

(2) Auf Verlangen des Gerichts oder der sonst befugten Stelle ist eine Übersetzung der 
Urkunden vorzulegen. Die Übersetzung ist von einer hierzu in einem der Mitgliedstaaten 
befugten Person zu beglaubigen.  

 
Artikel 58 

Vergleiche, die vor einem Gericht im Laufe eines Verfahrens geschlossen und in dem 
Mitgliedstaat, in dem sie errichtet wurden, vollstreckbar sind, werden in dem 
Vollstreckungsmitgliedstaat unter denselben Bedingungen wie öffentliche Urkunden 
vollstreckt. Das Gericht oder die sonst befugte Stelle des Mitgliedstaats, in dem ein 
Prozessvergleich geschlossen worden ist, stellt auf Antrag die Bescheinigung unter 
Verwendung des Formblatts in Anhang V dieser Verordnung aus.  
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Artikel 60 

(1) Gesellschaften und juristische Personen haben für die Anwendung dieser Verordnung 
ihren Wohnsitz an dem Ort, an dem sich  

a) ihr satzungsmäßiger Sitz, 

b) ihre Hauptverwaltung oder 

c) ihre Hauptniederlassung 

befindet. 

(2) Im Falle des Vereinigten Königreichs und Irlands ist unter dem Ausdruck 
"satzungsmäßiger Sitz" das registered office oder, wenn ein solches nirgendwo besteht, der 
place of incorporation (Ort der Erlangung der Rechtsfähigkeit) oder, wenn ein solcher 
nirgendwo besteht, der Ort, nach dessen Recht die formation (Gründung) erfolgt ist, zu 
verstehen.  

(3) Um zu bestimmen, ob ein trust seinen Sitz in dem Vertragsstaat hat, bei dessen 
Gerichten die Klage anhängig ist, wendet das Gericht sein Internationales Privatrecht an.  
 
 
 


	

